








Zeitschriftenformat: 210 x 280 mm Erscheinungsweise: 8 x jährlich Druckauflage: 68.000 Exemplare
BITTE BEACHTEN: Formatänderung ab Ausgabe 3/2012.

Ausgabe Nr. Monat Erstverkaufstag Druckunterla-

genschluss

Themen

1-2/12 Jan.-Febr. 16.12.2011 23.11.2011 Mega-Radtest. Produkttest:  Winter-Bekleidung, Winterreifen. Tipps fürs Fahren im Winter, Fit und 
gesund durch die kalte Jahreszeit. Reise: England.

3/12 März 24.02.2012 02.02.2012 Test: Reise-Räder + City-Räder für 500€. Produkttest: Packtaschen, Radcomputer, Reifen, 
Fahrrad-Pumpen. Pendler-Räder,  „Gesund in den Frühling“.

Sonderheft:
Radparadiese 20.03.2012 20.02.2012

Die Radparadiese 2012, ein Sonderheft der aktiv Radfahren, öffnet mit großflächigen Vorstellun-
gen und emotionaler Bildsprache die Sympathie und Herzen der Leser für das jeweilige Land.
Ergänzt wird das auf 120 Seiten angelegte und von aktiv Radfahren im Print- und Onlinebereich 
beworbene Sonderheft durch einen redaktionellen Teil zum Reiserad und zur Radreiseausstat-
tung.

4/12 April 30.03.2012 08.03.2012 Test: Trekking-Räder mit Scheibenbremsen. Produkttest:  Vorbauten, Schlösser. Fahrrad-Versiche-
rungen. Produktvorschau: Kindersachen. Reise: Grüne Reisen, Familienradurlaub.

5/12 Mai 27.04.2012 04.04.2012 Test: Gebrauchsräder, günstige Trekkingräder. Produkttest: gefederte Sattelstützen, Gepäckträ-
ger für Fahrräder. Kaufberatung: Radshorts sowie Rennhosen. Reise: „Rad & Wasser.“

Sonderheft: 
Schönes Wochenende 08.05.2012 11.04.2012

Das Magazin hat viele Tipps und Regionen zu bieten, die für Wochenendurlauber leicht mit 
der Bahn oder mit dem eigenen Auto zu erreichen sind. Inhaltlicher Schwerpunkt liegt hier auf 
kleinen Regionen und Hotels, die sich in ihrer Infrastruktur auf die rasant wachsende Klientel der 
Radtouristen eingestellt habe.

6/12 Juni 25.05.2012 02.05.2012
Test: Touren-Räder mit Ballonreifen, Mountainbikes Twentyniner. Produkttest: Tagesrucksäcke 
mit oder ohne Trinksystem, Brillen, Auto-Träger. Reise: Gesundheit aus den Bergen - Heilkraft 
Natur. 

7-8/12 Juli-August 29.06.2012 11.06.2012
Test: Nobelräder, Holland-Räder. Produkttest: Thermoflaschen, Federgabeln, Körbe &  Co. Reise: 
„Landpartien-Sommerfrische“, Städtereisen mit dem Rad, „Radeln entlang der Schlösser der 
Loire.“ 

9-10/ 12 Sept.-Okt. 31.08.2012 10.08.2012
Test: US-Räder, Trekkingräder. Produkttest: Nabendynamos, Winterreifen, Bekleidung, Wind-
schutz. Reise: Radreisen auf Film- und Literaturspuren.
Supplement: „Live von der ISPO BIKE 2012“.

11-12/12 Nov.-Dez. 26.10.2012 04.10.2012 Test: Versender-Räder, Cyclocross. Produkttest: Batterie-Lichter. Vorstellung Regen-Bekleidung. 
Reise: „Deutschland/Österreich/Schweiz neu entdecken mit dem Rad“.

1-2/13 Jan.-Febr. 14.12.2012 26.11.2012 Mega-Radtest. „So entsteht (m)ein Rad: Lackierung, Montage, Anpassen und Probefahrt“.
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Profil: Das  führende B2B-Händler-Magazin bietet seit 125 Jahren absolute Kompetenz in den Bereichen Branchen-News, Tipps und Tricks, Händler- und  
Firmenportraits, Reportagen, Mode, Equipment …

Zeitschriftenformat: 210 x 280 mm  Erscheinungsweise: 12 x jährlich  Druckauflage: 5.600 Exemplare

Detaillierte Themenpläne sind kurz vor Produktionsbeginn der jeweiligen Ausgabe erhältlich. 
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Ausgabe Erstverkaufstag Druckunterla-

genschluss

Themen und Messen

1/12   Jan. 11.01.12 08.12.11 Laufräder und Felgen. 
Schlösser und Diebstahlsicherungen.

2/12  Feb. 13.02.12 13.01.12 Frühjahrsoffensive – Produkthighlights 2012. Großer Sonderteil: Einkaufsführer mit allen Produk-
ten für die neue Saison.

3/12  März 12.03.12 09.02.12 1. Elektrorad-Schwerpunkt: Neue Modelle und Systeme für City und Trekking. 
GPS fürs Fahrrad.

4/12  Apr. 11.04.12 11.03.12 2. Elektrorad-Schwerpunkt: Sport-, Kompakt- und Falträder mit E-Motor. 
Fahrrad-Computer und Pulsmesser.

5/12  Mai 11.05.12 11.04.12 Fachhandelsumsatz mit dem Nachwuchs: Kinderräder, Kindersitze, Kinderanhänger, Kinderhel-
me, Zubehör.

6/12  Juni 11.06.12 10.05.12 Outdoor-Ausrüstung: Gepäcktaschen, Fahrradkörbe, Rucksäcke, Gepäckträger. 
Reifenschwerpunkt: MTB-Reifen und Rennreifen.

7/12  Juli 11.07.12 11.06.12 Trekking- und Cityreifen. 
Marktübersicht: Helme und Brillen.

8/12  Aug. 01.08.12 02.07.12 ISPO-Bike 16.-20. August 2012: Messevorschau. 
Erste Vorschau Eurobike.

9/12  Sep. 23.08.12 18.07.12 Hauptmesseausgabe zur EUROBIKE 2012 – 01.-04. September 2012 
Vorschau Produktneuheiten (erhöhte Auflage).

10/12  Okt. 11.10.12 11.09.12 ISPO-Bike und Eurobike 2012. Großer Sonderteil – Messeberichtsausgabe mit allen Produkten 
für die Saison 2013.

11/12  Nov. 12.11.12 10.10.12 Sonderteil: Lichtanlagen. 
Fahrradträger für das Auto.

12/12  Dez. 11.12.12 09.11.12 Schmier- und Pflegemittel. 
Werkstatteinrichtungen.









„Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen ist der Vertrag zwischen Verlag und Auftraggeber über die 
Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen oder anderer Werbemittel 
(nachfolgend insgesamt als „Anzeigen“ bezeichnet) von Werbungtreiben-
den oder sonstigen Inserenten (nachfolgend insgesamt als „Werbung-
treibende“ bezeichnet) in einer Zeitung oder Zeitschrift zum Zweck der 
Verbreitung. 

Ziffer 2 Ein „Abschluss“ ist ein Vertrag über die Veröffentlichung mehrerer 
Anzeigen unter Beachtung der dem Werbungtreibenden gemäß Preisliste 
zu gewährenden Rabatte, wobei die jeweiligen Veröffentlichungen auf Ab-
ruf des Auftraggebers erfolgen. Rabatte werden nicht gewährt für Unterneh-
men, deren Geschäftszweck unter anderem darin besteht, für verschiedene 
Werbungtreibende Anzeigenaufträge zu erteilen, um eine gemeinsame Ra-
battierung zu beanspruchen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht 
zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb 
eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die 
erste Anzeige innerhalb eines Jahres nach Vertragsschluss abgerufen und 
veröffentlicht wird. 
Ziffer 3 Werden einzelne oder mehrere Abrufe eines Abschlusses aus 
Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der 
Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Un-
terschied zwischen dem gewährten und dem der tatsäch lichen Abnahme 
entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Der Auftraggeber hat, 
wenn nichts anderes vereinbart ist, rückwirkend Anspruch auf den seiner 
tatsächlichen Abnahme von Anzeigen innerhalb eines Jahres entsprechen-
den Nachlass. 
Ziffer 4 Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzei-
len dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet. 
Ziffer 5 Aufträge für Anzeigen, die nur in bestimmten Heftnummern, be-
stimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröf-
fentlicht werden sollen, müs sen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass 
dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn 
der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen 
werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrück-
lichen Vereinbarung bedarf. 
Ziffer 6 Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an 
Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die aufgrund ihrer 
Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Ver-
lag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht. 
Ziffer 7 Der Verlag behält sich vor, Anzeigen – auch einzelne Abrufe im Rah-
men eines Abschlusses – abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze 
oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Inhalt vom Deut-
schen Werberat in einem Beschwerdeverfahren beanstandet wurde oder 
deren Veröffentlichung für den Verlag wegen des Inhalts, der Gestaltung, 
der Herkunft oder der technischen Form unzumutbar ist. Anzeigen, die 
Werbung Dritter oder für Dritte enthalten. Aufträge für andere Werbemittel 
sind für den Verlag erst nach Vorlage des Musters und dessen Billigung 
bindend. Anzeigen, die Werbung Dritter oder für Dritte ent halten (Verbund-
werbung), bedürfen in jedem Einzelfall der vorherigen schriftlichen Annah-
meerklärung des Verlages. Diese berechtigt den Verlag zur Erhebung eines 
Verbundaufschlages. Die Ablehnung einer Anzeige oder eines anderen 
Werbemittels wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt. 

Ziffer 8 Für die rechtzeitige Lieferung und die einwandfreie Beschaffenheit 
geeigneter Druckunterlagen oder anderer Werbemittel ist allein der Auf-
traggeber verantwortlich. Bei der Anlieferung von digitalen Druckunterla-
gen ist der Auftraggeber verpflichtet, ord nungsgemäße, insbesondere dem 
Format oder den technischen Vorgaben des Verlages entsprechende Vorla-
gen für Anzeigen rechtzeitig vor Schaltungsbeginn anzuliefern. Kosten des 
Verlages für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende Änderun-
gen der Druckvorlagen hat der Auftraggeber zu tragen. Vereinbart ist die 
für den belegten Titel nach Maßgabe der Angaben in der Preisliste sowie 
in der Auftragsbestätigung übliche Beschaffenheit der Anzeigen oder an-
deren Werbemittel im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen 
Möglichkeiten. Dies gilt nur für den Fall, dass der Auftraggeber die Vor-
gaben des Verlages zur Erstellung und Übermittlung von Druckunterlagen 
einhält. 
Ziffer 9 Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den 
Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung der Druckunter-
lagen endet drei Monate nach der erstmaligen Verbreitung der Anzeige. 
Ziffer 10 Entspricht die Veröffentlichung der Anzeige nicht der vertraglich 
geschuldeten Beschaffenheit bzw. Leistung, so hat der Auftraggeber An-
spruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige bzw. 
Ersatzveröffentlichung des anderen Werbemittels, aber nur in dem Ausmaß, 
in dem der Zweck der Anzeige oder des anderen Werbemittels beeinträch-
tigt wurde. Der Verlag hat das Recht, eine Ersatzanzeige bzw. Ersatzveröf-
fentlichung zu verweigern, wenn diese einen Aufwand erfordert, der unter 
Beachtung des Inhalts des Schuldverhältnisses und der Gebote von Treu 
und Glauben in einem groben Missverhältnis zu dem Leistungsinteresse 
des Auftraggebers steht, oder diese für den Verlag nur mit unverhältnismä-
ßigen Kosten möglich wäre. Lässt der Verlag eine ihm für die Ersatzanzeige 
oder der Veröffentlichung des anderen Werbemittels gestellte angemes-
sene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige/ Ersatzveröffentlichung 
erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungs-
minderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Bei unwesentlichen 
Mängeln der Anzeige oder der Veröffentlichung des anderen Werbemittels 
ist die Rückgängigmachung des Auftrags ausgeschlossen. Reklamationen 
bei nicht offensicht lichen Mängeln müssen binnen eines Jahres ab dem ge-
setzlichen Verjährungsbeginn geltend gemacht werden. Der Verlag haftet 
für sämtliche Schäden, gleich ob aus vertraglicher Pflichtverletzung oder 
aus unerlaubter Handlung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen: 
Bei grober Fahrlässigkeit beschränkt sich die Haftung im kaufmännischen 
Verkehr auf den Ersatz des typischen vorhersehbaren Schadens; diese Be-
schränkung gilt nicht, soweit der Schaden durch gesetzliche Vertreter oder 
leitende Angestellte des Verlages verursacht wurde. Bei einfacher Fahrläs-
sigkeit haftet der Verlag nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht verletzt 
wurde. In solchen Fällen ist die Haftung auf den typischen vorhersehbaren 
Schaden beschränkt. Bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz 
sowie bei einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit haftet der 
Verlag nach den gesetzlichen Vorschriften. Reklamationen müssen – au-
ßer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach 
Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden. Alle gegen den 
Verlag gerichteten Ansprüche aus vertraglicher Pflichtverletzung verjähren 
in einem Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn, sofern sie nicht auf 
vorsätzlichem Verhalten beruhen. 
Ziffer 11 Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der 
Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesand-

ten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm 
bis zum Anzeigenschluss oder innerhalb der bei der Übersendung des Pro-
beabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden. 
Ziffer 12 Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die 
nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung 
zugrunde gelegt. 
Ziffer 13 Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen 
Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall schriftlich eine andere 
Zahlungsfrist oder Vorauszahlung ver einbart ist. Etwaige Nachlässe für 
vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt. 
Ziffer 14 Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden bankübliche Zinsen so-
wie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug 
die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurück-
stellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vor-
liegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist 
der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlus-
ses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich 
vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages zum Anz-
eigenschlusstermin und von dem Ausgleich offenste hender Rechnungsbe-
träge abhängig zu machen. 
Ziffer 15 Der Verlag liefert auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und 
Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten 
oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr be-
schafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheini-
gung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige. 
Ziffer 16 Bei Ziffernanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und 
rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Expressbriefe auf Ziffernanzeigen 
werden nur auf dem normalen Postweg weiter geleitet. Die Eingänge auf 
Ziffernanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser 
Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet 
der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. Dem Verlag kann einzel-
vertraglich als Vertreter das Recht eingeräumt werden, die eingehenden 
Angebote anstelle und im erklärten Interesse des Auftraggebers zu öffnen. 
Briefe, die das zulässige Format DIN A 4 (Gewicht 250 g) überschreiten, 
sowie Waren-, Bücher-, Katalogsendungen und Päckchen sind von der 
Weiterleitung ausgeschlossen und werden nicht entgegengenommen. Eine 
Entgegennahme und Weiterleitung kann jedoch ausnahmsweise für den 
Fall vereinbart werden, dass der Auftraggeber die dabei entstehenden Ge-
bühren/Kosten übernimmt. 
Ziffer 17 Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit 
Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffent-
lich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des 
Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend 
gemacht wer den, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten 
nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des 
Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung 
unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes 
verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages vereinbart. 
Ziffer 18 Wir behalten uns das Recht zur Änderung vor.
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